
2. Die Härtemilderungsklage ist innerhalb von zwei Jahren nach dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes vor demjenigen Gericht zu erheben, dessen 
rechtskräftige Entscheidung angefochten wird. Falls dies unmöglich oder 
untunlich ist, wird das zuständige Gericht von dem Präsidenten des Ober
landesgerichts bestimmt, in dessen Bezirk der Antragsteller seinen Wohn
sitz hat. . '

3. Im Wege der Härtemilderungsklage kann der Anfechtungsberechtigte 
den Ausgleich unbillig erlittenen Schadens wirtschaftlicher Art und die 
Abstellung oder Milderung solcher Härten begehten, die ihn in seiner per
sönlichen Stellung beeinträchtigen.

4. Der Antrag auf Wiederherstellung einer für nichtig erklärten, auf
gehobenen oder geschiedenen Ehe kann nicht gestellt werden.

5. Das Gericht entscheidet nach seinem durch Billigkeit bestimmtem 
freien Ermessen und unter Berücksichtigung aller Umstände, die zur Be
nachteiligung des Anfechtungsberechtigten geführt haben; insbesondere 
kann es angemessene Entgeltung eines unbillig erlittenen Schadens für 
die Zeit seit Erlaß des angefochtenen Urteils gewähren und dem Antrag
steller diejenigen Rechte zubilligen, die nach diesem Gesetz einem un
schuldig geschiedenen Ehegatten zustehen.

6. Im übrigen finden auf die Härtemilderungsklage die Vorschriften der 
Zivilprozeßordnung sinngemäße Anwendung.

V I E R T E R  A B S C H N I T T  
Z U S Ä T Z L I C H E  B E S T I M M U N G E N

§78
Die Paragraphen 1303 bis 1352, 1564 bis 1587, 1608 Abs. 2 und die Pa

ragraphen 1635 bis 1637, 1699 bis 1704, 1771 Abs. 2, Satz 2, des Bürger
lichen Gesetzbuches, Artikel II, Paragraphen 1 und 2 des Gesetzes gegen 
Mißbräuche bei der Eheschließung und der Annahme an Kindes Statt vom 
23. November 1933 (Reichsgosetzblatt I S 979) und Artikel I des Gesetzes 
über die Änderung und Ergänzung familienrechtlicher Vorschriften und 
über die Rechtsstellung der Staatenlosen vom 12. April 1938 (Reichsge
setzblatt I S. 380) bleiben aufgehoben.

§ 79
Das Gesetz zur Vereinheitlichung des Rechts der Eheschließung und 

Ehescheidung im Lande Österreich und im übrigen Reichsgebiet vom
8. Juli 1938 (Reichsgesetzblatt I S 807) wird hiermit aufgehoben. Gleicher
maßen aufgehoben sind alle Bestimmungen der zu seiner Durchführung 
ergangenen Gesetze, Verordnungen und Erlasse, sowie diejenigen aller 
sonstigen Gesetze, welche mit dem gegenwärtigen Gesetz unvereinbar sind.
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